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Fusammenmfungen geben könne, nimmt die Resolution
ja selbst an. Er verwirft sie.

Mûnger ebenfalls; er findet, es sey wohl mög-
lich, daß in Städten die Resolution annehmlich sey,
wo vorher Ràthe waren, die die ganze Ortspolizei
besorgten und wo die Bürger keinen Antheil an dieser
Besorgung hatten; aber auf dem Land ist sie, so lange
die Gememdgüter unvertheilt bleiben, unaiinehmlich;
Holz, Weiden, Strassen und ähnliche Gegenstände er-
federn Gemeiudversamnilungen auf dem Lande.

S to km ann bemerkt, er sey vom Lande und
nicht ans einer Stadt; dennoch könnte er unbedenk-
lich die Resolution annehmen; dieselbe bezicht sich
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diese, vbstig unzweifelhaft und entschlossen, für die
gute Sache erklären; daß sie die Stimme der Wahr?
heit und des RechiS selbst da wicdcrhalien machen,
wohin sie sonst, aus dem Spielräume der grossen
Menge, am wenigsten cinpoi zubringen vermochte;
daß sie wahre Aufklärung und Tugend, selbst da
unabläßlich befördern, und unerschütterlich zu allem
Guten und Schönen stehen, wo die Versuchungen der
Gewalt, einer befriedigenden Entwikiung und Bered-
lung, der fchäibarsten menschlichen Aàgen, mit den
gefährlichsten Gegengewichten widerstreben. Es ist
besonders so wichtig, daß tuefiniaen Bürger, lvcft
chcn das Erziehungswesen unsers Geschlechts., mehr

gar nicht auf Versammlungen der°Gcmein db ürger, oder weniger, anvertraut ist, allen ihren Mitbürgern,
worin sie sich über ihre Angelegenheiten und Gemeind
guter berathen, sondern auf die Versammlungen aller
Aktivbürgcr, zu denen er keine in der Resolution nicht
bemerkte Veranlaafimgen kennt.

Laflecherc: Solche Versammlungen aller aktiven
Bürger einer Gemeinde können schon darum nicht Pri-
marversammlnngcn genannt werden, weil es eine Men-
ge Gemeinden giebt, die keine i--c> Bürger (Zahl, die
für eine Primarversamml.mg nothig) zahlen.

Duc verwirft den Beschluß auch, als der Frei-
heit zuwiderlaufend.

Bay wiederholt, daß nicht für ökonomische Be-
rathung der Gemeindbürger, sondern nur für ausser-
ordentliche Versammlungen aller Aktivbürgcr die Be-
willigung des Distrlktsftatthalters nöthig ist; solche
ausserordentliche Versammlungen können in guten oder
in bösen Absichten veranlaßt werden. Er liebt die
Freiheit so sehr als Jemand aber in sofern sie mit
Ruhe und Ordnung verbunden ist. Die Constitution
und die öffentliche Ordnung ersodcrn für solche aus-
serordentliche Fälle, Bewilligung vom Statthalter;
freilich kann eine Laune desselben in nöthigen Fällen
die Bewilligung versagen ; er möchte aber beisetzen:
falls der Unterstatthalter die Bewilligung verweigert,
so soll er gehalten seyn, schriftlich seinen Abschlag zu
begründen, und zu rechtfertigen. Er verwirft den
Beschluß. (Die Fortsetzung folgt.)

An die Herausgeber des schweizerischen Re-
publikaners.

Liebe Mitbürger, ich übersende Ihnen hiermit
einen Beitrag zu Ihrer Zeitung, da ich aber zugleich
die Rüge vorherfthe, welche mich -- desselben Bc-
kanntmachung wegen, treffen wird, so empfehle ich

Ihnen auch die Entschuldigung, welche ich in meiner
Ansicht der Dinge und in den daraus fliessenden Bc-
weggründen ju einer Publicität finde, die — man
möchte sie auch noch so sehr tadlcn — der guten
Sache doch nur vortheilhaft seyn kann. Es ist nem-
lich so wichtig, daß alle öffentlichen Anthoritäcen.
welche unsern obersten Staatsgewalten, zur Erfüllung
ihrer Bestimmung beistehen sotten, sich auch gegen

mit der grostcn Anhänglichkeit an ihre Pflicht, und
mit dem unb-zwinglichsicn Eifer für dieselbe, vorge,
hen alles dieses ist so wichtig, fagv ich, daß es
jeden anten Bürger beruhigen, erfreuen, und stärken,
jeden schlechten Bürger aber schrecken und bessern
sollte, zu vernehmen, wie treu und kräftig nun auch
Heloctieus neue Erziehungsräthe und ihre G-'hülftn,
der ihnen anvertrauten Aufgabe genug zu thun stre-
den — Immerhin muß die Einsetzung von Äuthori»
täten, welche eine wahrhaft gemeinnützige Bestim-
muug erfüllen — und mehr noch — eine ächt repu«
blikaiiische Benutzung ihrer gewissenhaft fteimüthrgen
Pflichtausl'ibmig unserer Regierung zu ungemeiucr
Ehre gereichen. Eine völlige Einsicht, ein lebhaftes
Bewußtseyn der wcsentlichffen Gefahr, welche Heft
veticn bedrohet wird übrigens, hoffentlich, nur dazu
dienen, die Kräfte wieder zu erwecken, in Thätigkeit
m seyen, und auf den Zwek zn sammlen, welcher uns
vor allem ans am Herzen liegen soll — die Kräfte,
sage ich, welche nun ncch in der heillosesten Betau-
bung schlummern, und ohne deren unverzüglicher
Anstrengung, wir nebst allem was uns theuer und
heilig'seyn soll, unfehlbar zu Grunde gehen würden.

O wenn alle öffentlichen Aukhoritatcn Helvctiens
unter sich wetteiferten, unsern Gefizg«bern und Vor»
sichern den wahren Zustand der Dinge bei uns be-
kannt zu machen und ans Herz zu^ drangen — wenn
sie all- nur das Recht, nur Aufklarung und Tugend
zu beaünstigen strebten;

Wenn alle Burger, welche die Wahrheit lieben,
und Rechtlichkeit in ihrem Innern pflegen, sich dahin
vereinten, das Gute, so sich in der neuen Ordnung
der Dinge bei uns befindet, zu würdigen und zu vol-
lendstem Sleae zu erheben — wie bald wurde dann
nicht das Schlechte von uns scheiden, worüber wir
nun noch klagen müssen — wie bald würden dann
nicht, alle gefährlichen Contrerevolutionsplaue, ja so-

gar alle Wünsche einer Aenderung der Dinge ver«

schwinden! —
Es ist endlich bei dem heillosen Mißtrauen, das

alle neuen Institutionen bei uns wenigstens entkräftet,
wo nicht gar ihren Zwecken geradezu entgegen rich-
ttt; bei dem Mißtrauen, das unsere gefährlichsten



Feinde siegreich machen muß, du gute Sache aber,
und uns nur zu Grunde richten kann, bei diesem
Mißtrauen, sage ich, ist es besonders für Erziehungs-
rätbe, welche nickt bloß unwürksame Sckeingestalten
bleiben sollen, höchst wichtig, daß auch diejenigen,
weiche ihrer Aufsicht und Besorgung anvertraut sind,
d. h. diejenigen, welche sie erziehen, und die so ihnen
zur Volksbildung und Vcrsitilichung beistehen müssen

— kurz: es ist höchst wichtig, daß aste Bür-
ger ihre Wirkungskreise erfahren, und unzweifelhaft
erkenne»,: welcher Geist einen jeden Erziehungsrath
belebt und leitet, und daß sie eben so wohl sür
Wahrheit und Rechte für Aufklarung und Tugend
auf denselben zählen sollen, als gegen Unwahrheit
und unrecht und gegen Unwissenheit und Scharla-
tancrie und Laster.

So allein kann unter andern der Erziehungsrath
des Cantons Bern etwas dazu beitrage», daS Zu-
trauen seines Wirkungskreises, der neuen Ordnung
der Dinge zu gewinnen und es auch ihren obersten
constituirtcn Authoritäten zuzueignen. — Genug zur
Rechtfertigung der Bekanntmachung des hiernach fob
genden Äktenstüks; da sich's aber vielleicht gewisse
exclusive Patrioten, nach einer sonderbaren Sitte un-
serer Tage, einfallen lassen möchten, desslbcn Urhe-
ber oder Verfasser wenigstens zu Pfaffen, oder Fa-
natikern, oder gar zu Verschwörer-, und Contrerevo
lutionärs zu machen, so künde ich ihnen, schon hier-
mit, noch an daß sie es deshalb mit Republikanern
aufzunehmen haben, welche sich als solche, auch ge-
gen Pfaffen und Fanatiker, gegen Verschwörer und
Contrerevolutionars, mehr vielleicht als es manchem
unserer Revolutionärs belieben mag, bewähren.

Gruß und Bruderliebe.
Kersaz den 2. Jenner 1799.

PH. Em. Fellenberg.

Der Erzichlmqsrach von Bern, an den
helvetischen Minister der Künste und
Wissenschaften.

Bürger Minister;
Liebe zu Wahrheit und Recht, die regste Theil-

nahm an Helvetians Heil, und das Bewußtseyn un-
serer Freimüthigkeit — ja diese Beweggründe allein,
vermochten uns, die Aufgabe des hiesigen Erzie»
tzungsraths mit Freude zu übernehmen; weil wir uns
überzeugt haben, daß Wahrheits- und Vaterlands-
liebe, daß Rechtlichkeit und schrankenlose Freimüthig-
kett, besonders in unserm jetzigen Wirkungskreise,
wesentliche Bedinge des Sieges der guten vache
seyen.

Genug von unsern Wünschen, Hand in Hand
M'.t Ihnen Vr. Minister, das edelste Geschäft der
Erde zu betreiben.' denn Wahrheit, Recht und Va
terlilich lieben, heißt bei uns auch von Begierde glü-

hen, sich mit ächten NepiMkanern zu den grosse»,
zu den schönsten Zwecken der Menschheit zu erheben.

Genug ferners, um Ihnen zu erklären, wie will-
kommen uns Ihre Einladungen waren: in Verbrei«
tung von Wahrheit, Recht und Tugend, mit Ihnen
zu wetteifern; die Hindernisse derselben^ aus unsern»
Wirkungskreise ohne Scheu an Sie zu überschreiben,
und Ihnen auf gleiche Weise alles mitzntheilen, was
wir zu unserer Nationalbildunz und Veredlung bei-
zutragen haben möchten.

Genug endlich, um Ihnen anzuzeigen, welcher
Geist all unser Thun und Lassen beseelen, und beson«
ders auch die Vortrage beleben wird, welche wir
hiermit beginnen.

Wir glaubten diese Erklärungen,
^
Ihnen und

uns, schuldig zu seyn, bevor wir Gemählde an Sie
gelangen lassen, deren Angaben um so viel übertritt
bencr scheinen mögen, je betrübender sie in ihrer
Wirklichkeit sind.

Die Nachrichten, welche wir Ihnen hiermit er«
theilen, fliess.n übrigens aus zuverläßigen Quellen;
die Zeugnisse der Erziehungskommissarjen unsers Can«
tons, und das volle Gewicht der öffentlichen Mei«
mmg, erheben sich mit uns gleichsam in die Wette,
zu einer eben so untrüglichen, als allgemeinen Srim«
me, über die Dringlichkeit sowohl als über die Schwie«
rigkeit einer Verbesserung unserer Volkscrziehung.

Man muß unter anderm den Zustand der bishe«
rige» Schulanstalten auf dem Lande gesehen haben,
um sich vorstellen zu können, wie äusserst beklagcns-
werth er ist; der Stoff sowohl, als die Methode des
Unterrichts; Schüler, Lehrer, Schulhäuser, kurz:
alles was dahin einschlägt, lag bisdahin beinahe
allenthalben in der gleichen Elendigkeit; überdas ver«
einigte sich noch eine Menge anderer Mißverhältnisse,
um das Volk von moralischer Bildung z» entfernen
eine grobe Religiosität war beinahe alles, was dis
Religionslehrer sofort noch zu erhalten vermochten.

Also sind endlich Eigennuz, Engherzigkeit, Ei«
gendünkel und Starrsinn zu Hauptzügen des Charak«
ters der grossen Menge unserer Zeitgenossen gewor«
den, und nun bedürfte es nur noch einiger unkluger
Schritte, um alle Greuel des verderblichsten Fanatis«
mus über uns zu bringen.

Da wir die genauste Kenntniß einer jeden Ord«
nung der Dinge, so man in der That zu verbes-
fern gedenkt, als ein wesentliches Beding des best-

möglichen Erfolgs aller vorhabenden Verbesserung btt
trachten, so lassen wir vor allem aus, über Objekte
so wir noch nicht kennen, Fragen an unsere Erzitt
hungscommissarien und Kirchen- und Schullehrer er«

gehen, und erwarten ihre Berichte, bevor wir uns
über derselben Gegenstände weiters gegen Sie aus-
dehnen. Indessen aber können wir nicht umhin, Br.
Minister, Ihnen zu bemerken, daß die angezeigte»
Uebel, seit unserer Revolution, anstatt zu verichwin«
den, wahrlich jezt noch auf eine Weise hevanwach-

sen, welche nur zu der Grösse allhergebrachter Gebre«
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